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Zwischenruf
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nein, das ist kein weiterer Artikel, der sich 
mit den Geschehnissen rund um IIlkirch 
und den weiteren abstrusen und teils 
menschenverachtenden Ritualen und 
vermeintlichen Ausbildungsinhalten be-
fasst. Darüber ist in den letzten Wochen 
vieles aus berufenem Munde und von 
vielen, die sich dazu berufen fühlen Stel-
lung zu beziehen, gesagt worden. 

Natürlich hat sich auch der Verband der 
Beamten der Bundeswehr e. V. (VBB) ge-
äußert – ausgewogen, wie ich meine. Kri-
tisch und doch auch ausgleichend – und 
das war auch gut so. Die Frage des „Wie“ 
nicht des „Ob“ ist immer auch eine Frage 
des Stils und des persönlichen Umgangs 
miteinander. Wie Vertreter der Presse- 
und Medienlandschaft oder auch politi-
sche Konkurrenten sich zu diesem Thema 
geäußert haben, ist die eine Sache, die 
andere ist die Art und Weise, wie Interes-
senvertretungen mit einem hochpoliti-
schen Thema medial in der Außendar-
stellung umgehen und sich positionieren. 
Bei aller Kritik, die sich auch eine Bundes-

verteidigungsministerin gefallen lassen 
muss, ist es auch immer eine Frage des 
Ortes und des Zeitpunktes, zu dem man 
Kritik äußert und mit welcher Intensität 
man die Hand beißt, die einen füttert. In 
einem hatte eine soldatische Interessen-
vertretung jedoch Recht: es verbietet 
sich jedwede Verallgemeinerung und der 
Versuch, die Bundeswehr unter einen Ge-
neralverdacht zu stellen. Das war zutref-
fend bemerkt. Nicht die Bundeswehr hat 
ein Problem mit „merkwürdigen“ For-
men der Ausbildung und rechtsextremen 
Umtrieben, wohl aber allem Anschein 
nach Teile der Streitkräfte. Und das ist 
keine Semantik. Zumindest sind mir kei-
ne derartigen umtriebigen Auffälligkei-
ten aus der Bundeswehrverwaltung be-
kannt. Ein Gesprächspartner hat mir vor 
Kurzem gesagt, dass durch die vielfälti-
gen beruflichen Möglichkeiten, die die 
Bundeswehr zu bieten hat, sicherlich we-
niger die Veganer und die politisch eher 
Linksaußen angesiedelten Menschen an-
gezogen werden. Und mit Verlaub, ich 
habe Zweifel, ob die Streitkräfte nach 
dem Aussetzen der Wehrpflicht und dem 
Wandel zur Freiwilligenarmee noch ein 
Spiegelbild der Gesellschaft darstellen. 
Eine Parlamentsarmee unbestritten ja. 
Doch bei allen bestehenden Zweifeln 
hinsichtlich einer damals bestehenden 
oder nicht bestehenden Wehrgerechtig-
keit, konnte man gleichwohl eher ein 
Spiegelbild der Gesellschaft bejahen als 
bei einer Freiwilligenarmee. Und es ist 
gut, dass endlich die Aufenthaltsent-
scheidungen, die im Zusammenhang mit 
den dramatischen Ereignissen rund um 
die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 
durch von anderen Behörden „entliehe-
nem“, unzureichend qualifiziertem Perso-
nal erteilt wurden, einer erneuten Über-
prüfung unterzogen werden. 

Herr Weise und seine „Hoppla jetzt komm 
ich“ Mentalität sind ja aus seiner Zeit, in 
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der nach ihm benannten Kom-
mission in der Bundeswehr 
noch sattsam bekannt. Die Art 
und Weise (nomen est omen), 
wie sich der damalige Chef der 
Bundesagentur für Arbeit und 
Oberst der Reserve als „Heils-
bringer“ präsentierte, war für 
die Beschäftigten des Bundes-
amtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) mit Sicher-
heit eine  Erfahrung, auf die sie 
gerne verzichtet hätten. Die 
Beschäftigten der Bundes-
wehrverwaltung dagegen hat-

ten eher ein Déjà-vu-Erlebnis. 
Die von ihm in seiner Zeit als 
Vorsitzender der „Weise-Kom-
mission“ gemachten Aussagen 
zum Umfang des Zivilpersonals 
– 50 000 seien ausreichend,
sind noch in schlechter Erinne-
rung. Wenn jetzt auch noch der 
Flurfunk Recht behalten sollte, 
dass besagter Oberleutnant 
aus Illkirch seine zweite Identi-
tät als Flüchtling durch einen 
Soldaten der Bundeswehr und 
einen Mitarbeiter der Bundes-
agentur für Arbeit erhalten hat, 

ist das beinahe schon ein Stück 
aus dem Tollhaus. Auch deswe-
gen gilt es, sorgsam darauf zu 
achten, dass in der Aufarbei-
tung gerade des Vorfalls in Ill-
kirch nicht das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet wird. Auch 
hier hilft blanker Aktionismus 
nicht weiter. Das betrifft so-
wohl mögliche ablauforganisa-
torische Veränderungen im Be-
reich der Rechtspflege wie auch 
angedachte aufbauorganisato-
rische Anpassungen rund um 
das MAD-Amt. Zu beiden Kom-

plexen werden wir Gespräche 
führen und, soweit möglich, 
unsere Leserinnen und Leser 
informieren – kritisch und doch 
ausgewogen und an der Fak-
tenlage orientiert.

Herzlichst

Ihr

Wolfram Kamm

Frühjahrssitzung 2017 des 
VBB-Bundesvorstandes 
Zu seiner ersten regulären Sit-
zung trafen sich die Mitglieder 
des Bundesvorstandes des Ver-
bandes der Beamten der Bun-
deswehr e.V. (VBB) in der Zeit 
vom 15. bis 17. Mai 2017 in 
 Königswinter. Nach der Begrü-
ßung und Klärung von Ge-
schäftsordnungsfragen wurde 
Kollege Klaus-Peter Schäfer, 
bisher kooptiertes Mitglied der 
Bundesleitung, durch den Bun-
desvorstand als neuer stellver-
tretender Bundesvorsitzender 
nachgewählt. Mit dieser Wahl 
ist die Bundesleitung des Ver-
bandes in der Zahl ihrer Stell-
vertreter wieder komplett. 
Über die Besetzung der freige-
wordenen Kooption soll in der 
Herbstsitzung eine Entschei-
dung getroffen werden. 

Der Bericht der Bundesleitung 
bezog sich auf die Aktivitäten 
des vergangenen halben Jah-
res. Aus Gründen der Aktuali-
tät berichtete der Bundesvor-
sitzende zunächst  zu seinem 
Kenntnisstand in Sachen eines 
verhafteten Oberleutnants aus 
Illkirch. Die Bundesleitung 
habe die Thematik in der letz-
ten Sitzung eingehend beraten 
und entschieden, in ausgewo-
gener Form – wie anschließend 
geschehen – zu reagieren. In 
der über die sozialen Medien 

und die Verbandszeitung ver-
breiteten Stellungnahme des 
Verbandes habe sowohl Kritik 
an der ersten, verallgemeinern-
den Äußerung der Bundesmi-
nisterin der Verteidigung, Frau 
Dr. Ursula von der Leyen, ge-
standen, wie auch ihr Bedau-
ern hierüber, das sie anlässlich 
einer kurzfristig anberaumten 
Zusammenkunft von militäri-
schen und zivilen Spitzenkräf-
ten der Bundeswehr zum Aus-
druck gebracht hat. Darüber 
hinaus bestand Einvernehmen, 
den weiteren Verfahrensgang 
ausgewogen zu kommentie-
ren. Damit wolle sich der Ver-
band auch von Äußerungen 
anderer in Stil und Form ab-
grenzen. Der Bundesvorstand 
teilt die Auffassung der Bun-
desleitung, dass die Vorkomm-
nisse in Illkirch und in anderen 
Standorten eine Problemlage 
in Teilen der Streitkräfte auf-
zeigt, jedoch nicht in der Bun-
deswehr, da zumindest nach 
Kenntnisstand der Bundeslei-
tung keine derartigen Vor-
kommnisse in der Bundes-
wehrverwaltung bekannt 
seien. Die Aussagen von Frau 
Dr. Ursula von der Leyen zu 
möglichen aufbau- und ablauf-
organisatorischen Änderungen 
in diesem Zusammenhang, 
werden der VBB sorgsam be-

obachten und gegebenenfalls 
Stellung beziehen. 

Im Weiteren berichtete die Bun-
desleitung von ihrem Gespräch 
mit der Bundesministerin am 4. 
April 2017. Da wir  bereits in der 
vergangenen Ausgabe über das 
Gespräch  berichtet haben, soll 
an dieser Stelle nur noch ein 
thematischer Überblick mit kur-
zen Anmerkungen erfolgen. 
Einmal mehr hat der VBB in sei-
nem Gespräch mit der Bundes-
ministerin die Besetzung von 
Spitzendienstposten im Ver-
waltungsbereich mit Soldaten 
beklagt und kritisiert. Beispiel-
gebend auch für andere  
derartige Besetzungsentschei-
dungen – auch im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums 
der Verteidigung (BMVg) – sei-
en die Besetzung der Spitze des 
Compliance Managements oder 
der Dienstposten des Unterab-
teilungsleiters II in der Personal-
abteilung. In diesen beiden Fäl-
len erfolgte jeweils eine 
Besetzung mit einem Soldaten, 
ohne dass eine Auswahl-
entscheidung unter Beteiligung 
eines möglichen zivilen Bewer-
bers durchgeführt worden 
wäre. Die Ministerin begründe-
te im Falle der Leitung des Com-
pliance Managements die Ent-
scheidung mit einer gebotenen 

Eilbedürftigkeit, sagte aber zu, 
dass der Dienstposten im kom-
menden Jahr ausgeschrieben 
und zivil nachbesetzt werden 
solle.

Die Bundesleitung begrüßte im 
Weiteren die im Rahmen der 
Agenda Attraktivität getroffene 
Entscheidung unter dem Stich-
wort „Karriere am Ort“, alle 
Dienstposten des gehobenen 
Dienstes bis A 11 zu bündeln. 
Diese Organisationsentschei-
dung sei ein starkes Zeichen im 
Sinne der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Die Ministerin 
wurde gebeten, weitere „intelli-
gente Bündelungen“ prüfen zu 
lassen, beispielsweise im geho-
benen technischen Dienst oder 
bei den Sozialberatern des Sozi-
aldienstes. Weitere Themen 
des Gespräches waren die sta-
tusfremde Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben durch 
Soldatinnen und Soldaten, die 
Verbeamtung von Arbeitneh-
mern, die auf Beamtendienst-
posten geführt werden, sowie 
die durch eine Allgemeine 
Dienstanweisung ermöglichte 
statusübergreifende Besetzung 
von Dienstposten, die nach Auf-
fassung des VBB zulasten der 
Beamtinnen und Beamten aus-
fällt. In allen Fällen wurde eine 
Prüfung zugesagt.
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Im weiteren Tagungsverlauf 
konnte der Bundesvorstand die 
Stellvertreterin des Abteilungs-
leiters Personal, Frau Sabine 
Grohmann, willkommen hei-
ßen. Wie vereinbart, gab Frau 
Grohmann einen Überblick 
über tagesaktuelle Themen  
ihres Zuständigkeitsbereiches 
und stand anschließend den 
Mitgliedern des  Bundesvor-
standes für Fragen zur Verfü-
gung.

Im November dieses Jahres 
wird in Berlin der Gewerk-
schaftstag des dbb beamten-
bund und tarifunion stattfin-
den. Der Bundesvorsitzende 
berichtete hierzu aus der letz-
ten Sitzung des Bundesvor-
standes des dbb zu den aktuell 
bekannten Kandidatinnen und 
Kandidaten für ein Amt in der 
Bundesleitung des Beamten-
bundes. Satzungsrechtliche 
Veränderungen, die in einer 
hierzu eingerichteten Struktur-
kommission beraten und be-
schlossen wurden, werden 

dem Bundeshauptvorstand an-
lässlich dessen Sitzung im Juni 
2017 zur Diskussion und Ent-
scheidung vorgelegt. Über die-
se Entscheidungen wird der 
Bundesvorstand des VBB spä-
testens in der Herbstsitzung in 
Kenntnis gesetzt. Im Zusam-
menhang mit der bereits fest-
stehenden personellen Verän-
derung an der Spitze des dbb, 
konnte der Bundesvorsitzende 
einen der beiden Kandidaten 
begrüßen. Ernst Walter, stell-
vertretender Vorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG) und Vorsitzen-
der der Bundespolizei in der 
DPolG, stellte sich den Mitglie-
dern des Bundesvorstandes 
vor, äußerte sich zu seinen  
Vorstellungen zur Zukunft des 
Deutschen Beamtenbundes 
und zur Stärkung der Interes-
sen der Beamtinnen und Be-
amten und stand für Fragen 
zur Verfügung.

Die Vertreter der Bereiche, Lan-
desverbände sowie die Vertre-

ter der Frauen, Jugend und  
Senioren wurden gebeten, An-
träge zu allgemein beamten-
politischen Themen der Bun-
desleitung zur Weiterleitung 
an den Gewerkschaftstag des 
dbb zukommen zu lassen.

Zu verbandspolitischen The-
men berichtete die Bundeslei-
tung, ergänzt durch Teilneh-
mer der Bereiche und Landes-
verbände an der „AG Fusion“ 
zum Stand der Gespräche mit 
Vertretern des Verbandes der 
Arbeitnehmer der Bundeswehr 
e.V. (VAB), zu den zwischenzeit-
lich erfolgten Fusionsgesprä-
chen beider Verbände. In der 
letzten gemeinsamen Sitzung 
wurde eine mögliche künftige 
Satzung abschließend beraten. 
Dieser wird nach der Sitzung 
im Juni 2017 den Mitgliedern 
des Bundesvorstandes des VBB 
zugesandt und dient neben 
den weiteren noch zu beraten-
den Themenfelder – wie Haus-
halt und Mitgliedsbeiträge – 
als Diskussionsgrundlage für 
die Sitzung des Bundesvorstan-
des im Herbst dieses Jahres in 
Meppen. Anlässlich der letzten 
Sitzung der „AG Fusion“ wurde 
vereinbart, dass die wechsel-
seitigen Einladungen zu den 
jeweiligen Gremiensitzungen 
intensiviert werden sollen, um 
möglichen Bedenken einer Fu-
sion auf der einen oder ande-
ren Seite durch eine offene Dis-
kussionskultur zu begegnen. 
Das durch den Bundesvorsit-
zenden des VBB, Wolfram 

Kamm, unterbreitete Angebot, 
auf Einladung jederzeit persön-
lich für eine Diskussion in den 
Gremien des VAB zur Verfü-
gung zu stehen, wurde durch 
den Vorsitzenden des VAB, 
Herbert Schug, gerne ange-
nommen. Herbert Schug äu-
ßerte die Absicht, das fertige 
Konzept einer Fusion dem Ver-
bandstag des VAB im Septem-
ber 2018 zur Abstimmung vor-
legen zu wollen. Bei einem po-
sitiven Votum des Verbandsta-
ges des VAB, könnte der 
Fusionsprozess anschließend 
verzugslos eingeleitet werden. 
Diese „Roadmap“ hat Kollege 
Herbert Schug auch anlässlich 
eines gemeinsamen Leitungs-
gespräches mit der Bundeslei-
tung des dbb beamtenbund 
und tarifunion vorgestellt. Der 
dbb begrüßte nochmals die Ab-
sicht beider Verbände zur Fusi-
on und hat seine inhaltliche 
und finanzielle Unterstützung 
zugesagt.

In seinem Halbjahresbericht 
erläuterte der Bundesschatz-
meister des VBB, Herbert  
Pannek, die Haushalts- und 
Wirtschaftslage des Verban-
des. Diese sei solide und trotz 
der „Null-Zins-Politik“ ließen 
sich durch eine kluge und auf 
ein geringes Risiko ausgelegte 
Anlagestrategien immer noch 
akzeptable Renditen erzielen. 
Auch habe sich aus seiner Sicht 
die getroffene Entscheidung 
zur Zentralisierung der Mit-
gliederverwaltung, des zentra-

©
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 < VBB-Bundesvorstand  < VBB-Bundesleitung (auf dem Bild fehlt: Jürgen Mangerich, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender)

 < Ministerialdirigentin Sabine Grohmann, Stellvertreterin des Abteilungs-
leiters Personal, unterrichtet den Bundesvorstand über tagesaktuelle 
Themen ihres Zuständigkeitsbereiches.
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len Beitragseinzuges aber im 
Besonderen die Neugestaltung 
des Mitgliedsbeitrages be-
währt. Die beiden Kassenprü-
fer Peter Beuscher und Leo Blu-
dau bescheinigten Herbert 
Pannek eine akkurate Führung 
seiner Buchführung, entste-
hende  Fragen würden umge-
hend zur Zufriedenheit der 
Kassenprüfer geklärt. Im Zu-
sammenhang  einer wirt-
schaftlichen Kassenführung ist 
auch die vor  Kurzem eingegan-
gene strategische Partner-
schaft mit der Badischen Be-
amtenbank e. G. zu sehen, 
deren Vertreter der Bundes-
vorsitzende Wolfram Kamm 

im Rahmen der Sitzung begrü-
ßen konnte. Frau Petra Hase-
brink und die Herren Stephan 
Teschner und Christian Neuge-
bauer stellten die Möglichkei-
ten einer Zusammenarbeit vor, 
die mit dem Angebot eines 
kostenfreien Online-Verbands-
kontos für die Standortgrup-
pen sowie die Bereiche und 
Landesverbände einen guten 
Anfang genommen haben. 

Der Bundesvorsitzende infor-
mierte die Mitglieder des 
Bundesvorstandes über die 
zum 1. April 2017 zusammen 
mit dem Vorsitzenden des 
VAB, Herbert Schug, erfolgte 

Anmietung von Büroräumen 
im Gebäudekomplex des dbb, 
Friedrichstraße 169 in Berlin, 
in denen sich künftig das 
Hauptstadtbüro des VBB be-
findet. Diese Weichenstellung 
dient einer effizienteren 
Wahrnehmung der Verbands-
interessen, gerade für Gesprä-
che mit den Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages, 
der Interessenwahrnehmung 
unseres Verbandes innerhalb 
des dbb sowie der zahlreichen 
Gespräche mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Bundes-
ministeriums der Verteidi-
gung.

Im Rahmen anstehender Ver-
änderungen in der Bundesge-
schäftsstelle des VBB beschloss 
der Bundesvorstand einstim-
mig die Bestellung der bisheri-
gen Referentin des Verbandes, 
Frau Cora Nixtatis, zur Bundes-
geschäftsführerin. Namens des 
Bundesvorstandes sprach der 
Bundesvorsitzende Frau Nixta-
tis den Dank des Gremiums für 
die bisher in „alter“ Funktion 
erbrachten, herausragenden 
Leistungen aus, beglück-
wünschte sie zur neuen ver-
antwortungsvollen Position in 
der Hoffnung auf eine weitere 
sehr gute Zusammenarbeit. 

 < Ernst Walter, stellvertretender Vorsitzender der DPolG und Vorsitzender 
der Bundespolizei in der DPolG, stellt sich dem Bundesvorstand vor.
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 < Petra Hasebrink, Direktionsleiterin Südwest der BBBank, unterrichtet 
den Bundesvorstand über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.

Klares Bekenntnis zum 
Berufsbeamtentum
Auf Einladung der Christlich-
Demokratischen Arbeitneh-
merschaft Deutschlands (CDA) 
nahm der Bundesvorsitzende 
des Verbandes der Beamten 
der Bundeswehr e. V. (VBB), 
Wolfram Kamm, an einem Ge-
spräch mit der Vorsitzenden 
der CDU und Bundeskanzlerin 
der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frau Dr. Angela Merkel, 
teil. 

Dr. Ralf Brauksiepe, in der CDA 
für den Bereich Deutscher Be-
amtenbund zuständig und Par-
lamentarischer Staatssekretär 
bei der Bundesministerin der 

Verteidigung, begrüßte die 
Bundeskanzlerin, bedankte 
sich für die Gelegenheit des ge-
meinsamen Austauschs und 
stellte den anwesenden Perso-
nenkreis sowie deren ver-
bandspolitische Funktion vor.  
In einer „Tour d’horizont“ 
spann Frau Dr. Merkel einen 
thematischen Bogen über die 
drei zurückliegenden Landtags-
wahlen, die bevorstehende 
Bundestagswahl bis hin zur  
Beschreibung der politischen 
Ausgangslage, damals beste-
hende Handlungsalternativen 
und der getroffenen Entschei-
dung im Zusammenhang mit 

der dramatischen Flüchtlings-
krise des Jahres 2015. Die  
Bundeskanzlerin nutzte die  
Gelegenheit, sich bei allen be-

teiligten Menschen und Insti-
tutionen für die rasche und un-
konventionelle Hilfe bei der 
Bewältigung der entstandenen 
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Krisensituation zu bedanken. 
Frau Dr. Merkel gab ein klares 
Bekenntnis zum Berufsbeam-
tentum ab und positionierte 
sich eindeutig zu den beste-
henden beamtenrechtlichen 
Grundsätzen, das auch den Er-
halt der privaten Krankenversi-
cherung einschließlich der Bei-
hilfe sowie des eigenständigen 
Versorgungssystems der Be-
amtinnen und Beamten ein-
schließt. 

Neben den allgemeinen The-
men der Digitalisierung oder 
den Problemen in Zusammen-
hang mit der sachgrundlosen 
Befristung von Arbeitsverträ-
gen im Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF), 
wurde durch den Bundesvor-
sitzenden des Verbandes der 
Beamten der Bundeswehr e. V. 
(VBB), Wolfram Kamm, in sei-

ner Eigenschaft als Sprecher 
der Bundesbeamtenverbände 
innerhalb des dbb beamten-
bund und tarifunion der Ein-
stieg in eine Angleichung der 
wöchentlichen Arbeitszeit an 
den Tarifbereich angesprochen. 
Wolfram Kamm wies darauf 

hin, dass die derzeit bestehen-
de Ungleichbehandlung aus den 
Jahren 2004 bis 2006 resultie-
re, während derer sich die Bun-
desbeamten eine Erhöhung 
von Besoldung und Versorgung 
durch eine „Nichtabsenkung“ 
der wöchentlichen Arbeitszeit 

„erkauft“ hätten. Die verspro-
chene spätere Absenkung der 
Arbeitszeit sei allerdings unter-
blieben. Die Bundeskanzlerin 
konnte verständlicherweise 
keine Zusage zur Änderung  
geben, versprach jedoch das 
Thema mitzunehmen. 
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Geht’s noch? 
Da gibt eine in der Bundeswehr weitverbreitete 
Verbandszeitschrift unter dem Deckmantel der 
Weiterbildung zum Gewerkschaftsrecht Hand-
lungsanweisungen an Wahlvorstände und deutet 
quasi unverhohlen auf dienstliche Folgen bei Zu-
widerhandlungen gegen diese Auffassung hin. 

 < Worum geht es?

Offensichtlich glaubt der DBwV 
darauf hinweisen zu müssen, 
dass der eigene Verband der ein-
zige der Soldaten ist, der – qua 
Gewerkschaftsqualität – das 
Recht genießt, den Wahlvorstän-
den beratend zur Seite zu ste-
hen und damit Einfluss auf die 
Entscheidungen der Wahlvor-
stände zu nehmen und auch ex-
klusiv als Gewerkschaft Wahl-
vorschläge einreichen zu dürfen. 
Sollte der Wahlvorstand ande-
re Verbände, die Soldaten ver-
treten, ohne Gewerkschafts-
qualität zu besitzen, zu den Sit- 
zungen zulassen, sei das eine 
Verletzung des Gebots der Nicht-
öffentlichkeit, also ein Pflicht-
verstoß! So meint das Blatt. 

Warum das Ganze? Im neuen 
Org-Bereich CIR stehen Wahlen 
zum Personalrat an. Ach so.

Zwar richtet sich diese War-
nung offenbar zuallererst an 
die eigenen Verbandsmitglie-
der. Der Wahrheit zuliebe kann 
dies jedoch nicht unkommen-
tiert bleiben, denn: 

 < Bange machen gilt 
nicht!

Wann und ob die Rechte, die 
sich für Berufsverbände aus der 
Gewerkschaftsqualität ergeben, 
zum Tragen kommen, ist gesetz-
lich nicht abschließend festge-
legt. Die Rechtsprechung hat 
hierfür Anhaltspunkte entwi-
ckelt, die als Maßstab für die 
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tatsächlich angemessene Inter-
essenvertretung in Dienststel-
len aber nur bedingt taugen. 
Fest steht aber, dass unsere Ver-
fassungsväter und -mütter sich 
dazu entschieden haben, die Ko-
alitionsfreiheit als besonders 
schützenswert im Grundgesetz 
zu verankern. Jede restriktive 
Auslegung, die dazu führt, dass 
die mit der Idee der Koalitions-
freiheit verbundenen Rechte 
des Grundgesetzes „hohldre-
hen“, muss  daher an ihrer 
Verfassungs festigkeit gemessen 
werden. 

Es ist doch nur zu begrüßen, 
wenn sich (möglichst alle) Ge-
werkschaften oder Berufsver-
bände in der Bundeswehr en-
gagieren. So wird das gesamte 
Spektrum der Meinungen in 
der Bundeswehr abgedeckt, 
unabhängig von deren unter-

schiedlichen (legitimen) Zielen. 
Wettbewerb zwischen den Ge-
werkschaften und das Ringen 
um Unterstützung sollten sich 
auf die Ziele und Argumente 
der Interessenvertretungen  
beschränken.

Niemand nimmt Anstoß dar-
an, wenn beispielsweise die 
eher für die Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer be-
kannte ver.di sich über eine 
Fachgruppe als Gewerkschaft 
auch für Soldatinnen und Sol-
daten einsetzt. Auch das En-
gagement nur regional in der 
Bundeswehr aktiver Gewerk-
schaften als Interessenvertre-
tungen wird gelassen hinge-
nommen. Zu Recht! Diese 
Gelassenheit sollten sich 
auch die Verfasser im er-
wähnten „Fachbeitrag“ im 
großformatigen Blatt für die 
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Soldaten zu Eigen machen.  
Es darf kann und darf nur um 
die Sache gehen, nicht um 
Pfründe! 

Und wenn schon die rechtli-
che Frage nach der Zulassung 
als Berufsverband aufgewor-
fen wird, sollte nicht uner-
wähnt bleiben, dass kein Be-
rufsverband der Soldaten 
Gewerkschaftsqualität im 
klassischen Umfang hat oder 
haben kann. Für die Frage des 
Rechts, Tarifverhandlungen 
zu führen, ist aber der Begriff 
der genannten „sozialen 
Mächtigkeit“ entscheidend, 
weniger für die Frage der legi-
timen Interessenvertretung 
in Personalräten. Bleibt am 

Rande zu erwähnen, das inso-
fern abzuwarten ist, was 
demnächst das Bundesver-
fassungsgericht zur Frage der 
„Einheitsgewerkschaft“ Er-
hellendes sagen wird.

Und wenn man schon das 
Bundesverwaltungsgericht 
zur Untermauerung seiner 
Rechtsmeinung anführt 
(BVerwG 6 P 2/07), sollte man 
den Meinungsbeton fachge-
rechter anrühren:  
Der genannte Beschluss be-
schränkt sich zum Thema 
sinngemäß auf die Aussage, 
dass eine Gewerkschaftsei-
genschaft jedenfalls schon 
deswegen vorliege, weil Mit-
glieder (der „Gewerkschaft“) 

der Dienststelle angehören. 
Wer will dem widersprechen? 
Mehr Voraussetzungen nennt 
das Gericht nämlich nicht. 

Wir empfehlen da eher einen 
Blick in eine Entscheidung 
des VG Köln (33 L 2752/ 
15.PVB): Gewerkschaften 
(und Berufsverbände) haben 
demnach kein Recht zur Mit-
wirkung an Entscheidungen 
des Wahlvorstandes. Erst 
recht gilt, dass Gewerkschaf-
ten Entscheidungen des 
Wahlvorstandes über die 
Teilnahmeberechtigung an-
derer Gewerkschaftsvertre-
ter nicht durch Gerichte auf 
ihre Rechtmäßigkeit über-
prüfen lassen können. 

Dies zur Beruhigung aller 
Wahlvorstandsmitglieder,  
egal welchen Verbandes.

Bange machen gilt nicht!

P.S.: Der VBB sitzt – anders als 
andere Berufsverbände in der 
Bundeswehr – vermittels sei-
ner Zugehörigkeit zum dbb 
und tarifunion am verlänger-
ten Gewerkschaftstisch, wenn 
es um Tariferhöhungen für den 
öffentlichen Dienst des Bundes 
geht. Bisher überträgt der 
Bund diese erkämpften Ab-
schlüsse brav auch auf die Be-
amtinnen und Beamten. Und 
auch auf die Soldatinnen und 
Soldaten, selbstverständlich! 
Wir sind eine Bundeswehr! 

Trump-Zuschlag: Die Rüstungsdebatte im 
SPIEGEL-Magazin 22/2017
Dank US-Präsident Trump gibt es kontroverse 
 Debatten um potenzielle Rüstungsmilliarden. 
Bringt mehr Geld für Verteidigung mehr Sicher-
heit in Europa? Folgt dem Kaputtsparen nun ein 
Aufrüsten um jeden Preis? Selbst wenn die be-
rühmten zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zur 
Verfügung stünden, sollte kein Blankoscheck für 
die Rüstungsindustrie ausgestellt werden. DER 
SPIEGEL (Ausgabe 22/2017) greift das Thema auf 
und befeuert die notwendige Diskussion mit teil-
weise polemischen Behauptungen. Bevor die 
 Bundeswehr mehr Geld bekommt, muss das ma-
rode Beschaffungswesen reformiert werden, war 
dort zu lesen. Ist da jemand verhaftet in alten 
 Klischees und will die umfassenden Neuerungen 
der letzen Jahre nicht wahrhaben, fragt sich der 
Insider. Und könnte zurückfeuern: Auf marodes 
Denken weisen die pauschalen Abwertungen der 
Beamten des Rüstungsbereichs hin. 

Die angeprangerten Beamten 
stellen dem erwarteten war-
men Geldregen für die Rüs-
tungswirtschaft offenbar kühle 
Sachlichkeit entgegen. Damit 
haben anscheinend manche 

schon heute ein Problem. Ein 
Schuldiger steht deshalb auch 
schon fest, das angeblich ma-
rode Beschaffungswesen und 
die desolate Lage des BAAINBw 
als zentralem Akteur. Belegt 

werden diese Behauptungen 
mit einer regelrechten Wild-
wasserfahrt aus Fakten und 
Halbwahrheiten, die leider eine 
zu starke Schlagseite in Rich-
tung Polemik hat. Die für den 
Steuerzahler positive Forde-
rung, mehr Effizienz auf Behör-
den- wie Industrieseite, geht 
dabei bedauerlicherweise un-
ter.

Jedoch, der Zeitpunkt ist jour-
nalistisch gut gewählt. Die 
Bundesministerin der Verteidi-
gung hat den Skandal um Füh-
rung und Haltung in der Bun-

deswehr in eine politisch 
handhabbare Form gebracht 
und sie ist stabil im Amt. Ihre 
umtriebige und reformfreudi-
ge Rüstungsstaatssekretärin 
ist auf ihre zivilen und militäri-
schen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zugegangen und 
deshalb hat sie bemerkenswer-
te Erfolge im Rüstungswesen 
vorzuweisen. Nach Jahrzehn-
ten des Niedergangs geht es 
wieder auf breiter Front auf-
wärts, auch wenn nicht alles 
wie erhofft funktioniert. Dafür 
waren die Ziele teilweise zu 
ehrgeizig und das Umfeld nicht 
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